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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 20.03.2024 
 

Vorlagen-Nr.: 3/027/2024 

Berichterstatter: Staufinger, Jonas 

Betreff: 29. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 
mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „PV-
Freiflächenanlage Wasserhut„ - Billigung des Vorentwurfes und 
frühzeigite Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
In der Stadtratssitzung am 18.05.2022 wurde ein genereller Aufstellungsbeschluss für die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren mit dem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ gefasst.  
 

Bebauungspläne sind grundsätzlich und gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Nachdem das Vorhaben und entsprechend der Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans mit dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan nicht stimmig ist, be-
darf es einer Flächennutzungsplanänderung. Diese 29. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Dinkelsbühl erfolgt somit gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“. 

Geplant ist die Darstellung Sonderbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbe-
stimmung „Freiflächen-Photovoltaikanlage“. Derzeit stellt der rechtskräftige Flächennutzungsplan 
der Stadt Dinkelsbühl im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die Sonderbau-
fläche „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ eine Fläche für die Landwirtschaft und Grünflächen 
dar. 

 
Der Bereich der Änderung entspricht dabei dem Geltungsbereich des parallel aufgestellten, vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes. 
 

 
Abbildung 1: links: derzeit wirksamer Flächennutzungsplan, rechts: 28. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Die Planung wurde an das Planungsbüro Godts (Kirchheim am Ries) vergeben. Das Planungsbü-
ro hat nun den im Anhang ersichtlichen Vorentwurf zur 29. Änderung des Flächennutzungsplanes 
erstellt. 
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Anlagen:  
AL – 01 – Vorentwurf der 29. Flächennutzungsplan-Änderung in der Fassung vom 20.03.2024 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat billigt den Vorentwurf der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung 
vom 20.03.2024 im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“ 
und beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, sowie die 
Beteiligung der  Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB und 
die Beteiligung der Nachbargemeinden (vgl. § 2 Abs. 2 BauGB). 
 
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes entspricht dem Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „PV-Freiflächenanlage Wasserhut“. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt den Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgt frühzeitig 
durch ortsübliche Bekanntmachung. 
Die Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB wird vom Planungsbüro durchgeführt.  
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